
  

 

 

 

Nichtamtliche Gesamtfassung 

 

 

Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang Information Engineering and Computer Science 

der Fakultät Kommunikation und Umwelt an der Hochschule Rhein-Waal 

 

vom 14.08.2025 

(Amtliche Bekanntmachung 18/2025) 

 

Aufgrund der § 2 Absatz 4 Satz 1 und § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz − HG) in der Fassung vom 16. September 

2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2024 

(GV. NRW. S. 1222), in Kraft getreten am 1. Januar 2025, und der Rahmenprüfungsordnung 

(RPO) für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der Hochschule Rhein-Waal vom 

03.01.2018 (Amtliche Bekanntmachung 07/2018) in der Fassung der Vierten Änderungssat-

zung vom 02.04.2024 (Amtliche Bekanntmachung 05/2024) hat der Fakultätsrat der Fakultät 

Kommunikation und Umwelt der Hochschule Rhein-Waal folgende Prüfungsordnung für den 

Masterstudiengang Information Engineering and Computer Science erlassen: 
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§ 1  

Geltungsbereich der Prüfungsordnung  

Diese Prüfungsordnung gilt für das Studium im englischsprachigen Masterstudiengang Infor-

mation Engineering and Computer Science an der Fakultät Kommunikation und Umwelt der 

Hochschule Rhein-Waal in Ergänzung der Rahmenprüfungsordnung (RPO) der Hochschule 

Rhein-Waal. 

§ 2  

Ziel des Studiums; Zweck der Prüfung; Mastergrad 

(1) Das Studium wird durch die Masterprüfung abgeschlossen. Das Ziel des Studiums ist in 

§ 3 RPO beschrieben. Insbesondere soll das Studium dazu befähigen, naturwissenschaftliche, 

ingenieurwissenschaftliche und informationstechnologische Methoden anzuwenden, praxis-

gerechte Problemlösungen zu erarbeiten und dabei außerfachliche Bezüge zu beachten sowie 

wissenschaftliche Forschung durchzuführen. 

(2) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird der akademische Mastergrad „Master of 

Science”, abgekürzt „M. Sc.“, verliehen.  

(3) Im Abschlusszeugnis wird eine der im Studien- und Prüfungsplan vorgesehenen und er-

folgreich absolvierten Vertiefungsrichtungen aufgenommen.  

§ 3 

Studienvoraussetzungen 

Die Zugangsordnung für den Masterstudiengang Information Engineering and Computer Sci-

ence der Fakultät Kommunikation und Umwelt an der Hochschule Rhein- Waal regelt den Zu-

gang zum Studium.  

§ 4  

Regelstudienzeit; Studienaufbau; Studienvolumen  

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Prüfungen drei Semester.  

(2) Das Studienvolumen beträgt 48 Semesterwochenstunden. 

(3) Alles Nähere zum Aufbau des Studiums sowie zu Art, Form und Umfang der Module ergibt 
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sich aus den als Anlage beigefügten Prüfungs- und Studienplänen. Einzelheiten zu Qualifika-

tionszielen, Lehrinhalten und den in der Regel zu wählenden Prüfungsformen sind im Modul-

handbuch festgelegt, das im Sekretariat der Fakultät für alle Lehrenden und Studierenden zur 

Einsichtnahme ausliegt. 

(4) Es ist eine Vertiefungsrichtung zu wählen und erfolgreich abzuschließen. Die gewählte 

Vertiefungsrichtung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn drei Module innerhalb des jeweiligen 

Modulkatalogs erfolgreich abgeschlossen wurden. Nach Abschluss einer Vertiefungsrichtung 

ist ein Wechsel oder der Abschluss weiterer Vertiefungsrichtungen nicht möglich. 

§ 5 

Umfang studienbegleitender Prüfungen 

(1) In einzelnen Modulveranstaltungen können Testate i.S.v. § 20 RPO als Voraussetzung für 

die Teilnahme an Modulprüfungen verlangt werden. Dies gilt für Module, in denen sowohl ein 

Testat und eine Prüfung abgelegt werden müssen.  

(2) Die Bearbeitungszeit einer Klausurarbeit orientiert sich an dem Semesterwochenstunden-

umfang der jeweiligen Lehrveranstaltung. Als Richtwert gilt eine Dauer von 60 Minuten je zwei 

Semesterwochenstunden.   

(3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt mindestens 30 und höchstens 45 Minuten pro 

Prüfling.  

(4) Die Bearbeitungszeit einer Studien-, Projekt- oder Hausarbeit beträgt höchstens vier Mo-

nate. Der Umfang der Arbeit soll in der Regel 30 Seiten DIN A4 (ohne Anlagen) nicht über-

schreiten. 

§ 6 

Umfang und Form der Masterarbeit 

(1) Der Umfang des schriftlichen Teils der Masterarbeit soll in der Regel 70 DIN-A4-Seiten 

nicht unterschreiten und 90 DIN-A4-Seiten nicht überschreiten. Der Umfang wird vom jeweili-

gen Prüfer festgelegt. Neben der Textfassung können zur Ausarbeitung andere Medien her-

angezogen werden, sofern sie nach Maßgabe der Aufgabenstellung für die Dokumentation 

der Arbeit geeignet und hilfreich sind. In diesem Fall kann von dem unteren Richtwert für den 

Umfang des schriftlichen Teils abgewichen werden.  

(2) Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der Masterarbeit) beträgt 
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20 Wochen. Die Abgabe der Masterarbeit vor Ablauf von acht Wochen Bearbeitungszeit ist 

unzulässig. 

 

§ 7 

Zulassung zur Masterarbeit und zum Kolloquium  

(1) Ergänzend zu den in § 24 Abs. 1 RPO benannten Voraussetzungen zur Zulassung zur 

Masterarbeit hat die/der Studierende den Erwerb von 50 Kreditpunkten vorzuweisen. 

(2) Ergänzend zu den in § 27 Abs. 2 RPO benannten Voraussetzungen zur Zulassung zum 

Kolloquium hat die/der Studierende den Erwerb von 87 Kreditpunkten vorzuweisen.  

§ 8 

Zuerkennung von Kreditpunkten für Masterarbeit und Kolloquium 

(1) Für das Bestehen der Masterarbeit werden 27 Kreditpunkte zuerkannt.  

(2) Für das Bestehen des Kolloquiums werden drei Kreditpunkte zuerkannt.  

§ 9 

Verleihung des Mastergrades 

Mit der Aushändigung der Masterurkunde gemäß § 30 Abs. 1 RPO wird die Verleihung des 

Mastergrades gemäß § 2 Abs. 2 beurkundet.  

§ 10 

Inkrafttreten / Übergangsregelung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-

machungen der Hochschule Rhein Waal in Kraft. Sie gilt für Studierende, die ab dem Som-

mersemester 2026 erstmals im Masterstudiengang Information Engineering and Computer 

Science an der Fakultät Kommunikation und Umwelt der Hochschule Rhein Waal immatriku-

liert werden. 

(2) Studierende des Masterstudiengangs Information Engineering and Computer Science, die 

im genannten Studiengang bereits vor dem Sommersemester 2026 immatrikuliert waren, kön-

nen das Studium nach der Prüfungsordnung vom 13.01.2021 (Amtliche Bekanntma-

chung 22/2021) bis zum 31.08.2029 beenden. Die Prüfungsordnung vom 13.01.2021 (Amtli-

che Bekanntmachung 22/2021) tritt zum 01.09.2029 außer Kraft. 
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(3) Auf schriftlichen Antrag, der an den Prüfungsausschuss zu richten ist, können Studie-

rende, die nach der Prüfungsordnung in der Fassung vom 13.01.2021 studieren, das Studium 

nach der vorliegenden Prüfungsordnung fortsetzen. Über die Anerkennung erbrachter Stu-

dienleistungen entscheidet der Prüfungsausschuss. Nach Außerkrafttreten der Prüfungsord-

nung vom 13.01.2021 erfolgt eine Vornahme des Wechsels in die vorliegende Prüfungsord-

nung von Amts wegen. 

 

Hinweis: Diese Prüfungsordnung ist in der vorliegenden Fassung am 28.10.2025 in Kraft ge-

treten. 
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